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Einleitung 

Bereits vor achtzehn Jahren wurde zu Recht die These aufgestellt, daß Rechts-
streitigkeiten um eine AGB-Bestimmung recht selten zugunsten der Kredit-
institute entschieden werden. 1 Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. 
Zahlreche Entscheidungen in der jüngsten Vergangenheit lassen keinen Zweifel 
daran, daß die höchstrichterliche Rechtsprechung derzeit ein "Unwetter über der 
Bankenwelt niedergehen läßt"2• Auch der praktisch bedeutsame und rechtlich 
interessante Bereich der Kreditsicherung durch Sicherungsübertragungen wurde 
von der Rechtsprechung nicht "verschont". 

Anlaß und Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit sind zwei Urteile des 
BGH aus dem Jahre 1989. In seinem Urteil vom 22.06.1989 schränkte der BGH 
die Zulässigkeit einer in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbarten 
Lohnzession erheblich ein. Er bejahte zwar wie schon in früheren Entscheidun-
gen die grundsätzliche Zulässigkeit dieses Kreditsicherungsmittels, sah aber in 
einer zeitlich und betragsmäßig unbegrenzten Vorausabtretung aller künftigen 
Lohn- und Gehaltsansprüche des Kreditnehmers eine unverhältnismäßige Über-
sicherung der Bank, der nur durch eine betragsmäßige Begrenzung der Zession 
sowie durch eine geeignete Freigabeklausel begegnet werden könne.3 In seinem 
kurze Zeit später ergangenen Urteil vom 29.11.1989 verschärfte der BGH die 
Anforderungen an die Freigabeklauseln bei formularmäßigen Globalzessionen. 
Nach Auffassung des BGH reicht nunmehr eine Freigabeklausel, die die Freiga-
be nicht mehr benötigter Forderungen in das billige Ermessen des Sicherungs-
nehmers stellt, zum Schutz gegen eine unangemessene Übersicherung nicht aus. 
Vielmehr sei für eine geeignete Freigabeklausel erforderlich, daß sie durch eine 
zahlenmäßig bestimmte Deckungsgrenze konkretisiert werde und die Verpflich-
tung des Sicherungsnehmers enthalte, die überschießende Deckung freizugeben. 
Erwartungsgemäß hat der BGH seine zur Globalzession aufgestellten Grundsät-

1 KUmpel, WM 1977, S. 694 (707). 
2 So H.P. Westermann, FS Heinsius, S. 930 (933). 
3 II1 ZR 72/88, BGHZ 108, 98. 
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ze mittlerweile auch auf die formularmäßige Sicherungsübereignung eines 
Warenlagers in seinem jeweiligen Bestand übertragen.4 

Da ein sehr großer Teil der in der Praxis abgeschlossenen Sicherungsverträge 
den vom BGH aufgestellten Anforderungen nicht entsprach5, hatte diese Recht-
sprechung zur Folge, daß Banken und Sparkassen Kredite und Darlehen in er-
heblicher Höhe gewährt hatten, für die ihnen unvorhergesehen keine oder nur 
teilweise wirksame Sicherheiten zur Verfügung standen. Bei einer dadurch not-
wendig gewordenen Neubestellung der Sicherheiten liefen sie schließlich Ge-
fahr, einen schlechteren Rang zu erhalten. 

Die neue Rechtsprechung insbesondere zur Globalzession kann mittlerweile 
als gefestigt angesehen werden. Auch hat sich die Kreditwirtschaft nach anfäng-
lichen Schwierigkeiten auf die neuen Rechtmäßigkeitsanforderungen eingestellt. 
Trotzdem sind zahlreiche Fragen nach wie vor offen und bedürfen dringend 
einer Klärung. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es somit, nach einer Erörterung der 
rechtlichen Grundzüge der Sicherungsübertragung und einer Einführung in die 
Übersicherungsproblematik die oft nicht konsequente und nicht widerspruchs-
freie Entwicklung vor allem in der Rechtsprechung zu diesem Bereich jeweils 
nach Kreditsicherungsmitteln getrennt aufzuzeigen. Ausgehend von einer Dar-
stellung des (mittlerweile) vielfältigen Meinungsbildes sollen dann die von der 
herrschenden Meinung aufgestellten Lösungsansätze beurteilt und mögliche Al-
ternativen diskutiert werden. Dies gilt auch für Fallgestaltungen, die bisher noch 
nicht Gegenstand höchstrichterlicher Entscheidungen waren. 

Besonderer Wert wird dabei auf die Nähe zur Praxis gelegt, was sich vor 
allem in einer Heranziehung und Würdigung der von den wichtigsten deutschen 
Kreditinstitutsgruppen verwandten Formulare für Sicherungsverträge nieder-
schlägt. 

4 Urteil v. 19.03.1992- IX ZR 166191, NJW 1992, S. 1626. 
s Dies war nicht zuletzt auch auf Nachlässigkeiten der Sachbearbeiter beim Ausftillen der 

Verträge zurückzuftihren. 



Erster Teil 

Die Sicherungsübertragung als Kreditsicherungsmittel; 
zugleich eine Einführung in die Übersicherungsproblematik 

A. Kreditarten und Möglichkeiten ihrer Absicherung 

Das heutige, hochentwickelte Wirtschaftsleben ist ohne die Inanspruchnahme 
von Krediten nicht vorstellbar. Sowohl Investitions- als auch Konsumenten-
kredite ermöglichen die sofortige Anschaffung von Gütern. Damit dient die 
Kreditgewährung zugleich der Sicherung der Beschäftigung und dem Wachstum 
in der Wirtschaft. 

Kredit kann in der Form des Geldkredits, aber auch als Warenkredit des Lie-
feranten gegenüber seinem Abnehmer gewährt werden. Die folgenden Ausfüh-
rungen zur Übersicherung des Gläubigers betreffen schwerpunktmäßig den 
Geldkredit, den Banken und Sparkassen ihren Kunden gegen Gewährung von 
Sicherheiten zur Verfügung stellen. Dabei ist unter dem Begriff des "Kredits" 
nicht nur der Kredit im engeren Sinne, der sogenannte Kontokorrentkredit, 
sondern auch das feste Darlehen sowie der Wechseldiskontkredit und die 
Kontenüberziehung zu verstehen.' 

Jedoch muß zur Verdeutlichung der Problematik und zur Entwicklung von 
Lösungsmöglichkeiten häufig auf Rechtsprechung und Literatur zum Waren-
kredit zurückgegriffen werden, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi-
schen beiden Finanzierungsarten aufzuzeigen. Eine völlige Trennung beider 
Kreditarten ist bei der Darstellung der Übersicherungsproblematik also nicht 
möglich. 

Die Vergabe eines jeden Kredits ist für den Kreditgeber mit einem mehr oder 
weniger großen Risiko verbunden: Insbesondere bei einer längeren Kreditlauf-
zeit fällt eine Prognose über die wirtschaftlichen Zukunftschancen sowohl der 

1 Schaarschmidt-Fischer, Rn. 1.2. Vgl. auch einerseits die Definition in§ 1 Abs. 2 VerbrKrG und 
andererseits die erheblich weitergehende Definition in§ 19 Abs. 1 KWG, die auf die Zwecke der 
Bankenaufsicht zugeschnitten ist. 


